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RS OGH 1993/12/21 10Ob510/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1993

Norm

ZPO §477 D4

Rechtssatz

Wurde ein für eine Scheingesellschaft Handelnder, dessen persönliche Haftung bei Nichteintragung der Gesellschaft

feststeht, bereits seit der Zustellung der Klage dem Verfahren beigezogen, wurde sein rechtliches Gehör von Anfang an

gewahrt.
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